Zur Frage eines möglichen Zeugnisverweigerungsrechts einer Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeutin trotz Schweigepflichtentbindung durch einen 

gesetzlichen Vertreter

Zum Sachverhalt:

Eine Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin behandelt ein neunjähriges Mädchen. Die Mutter des Kindes hat gegen den Vater Strafanzeige wegen Misshandlung der Tochter gestellt. Er soll sie geschlagen, gekniffen und geschüttelt haben.

 Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen teilt der ermittelnde Kriminaldienst der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin mit, dass ein Untersuchungsbericht für die Ermittlungsakten erforderlich sei. Sollte ein entsprechender Bericht vorliegen, werde gebeten, diesen für die Ermittlungen zur Verfügung zu stellen. Dem Schreiben beigefügt war eine schriftliche Erklärung der Mutter, dass sie alle jetzigen und früheren Behandler ihrer Tochter von der Schweigepflicht entbindet. Eine Erklärung des Vaters lag nicht  vor.

 Fraglich ist nun, wie sich die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin gegenüber der Polizei zu verhalten hat. Unsere nachfolgenden Ausführungen gehen von der Annahme aus, dass das behandelte Mädchen, obgleich in Therapie, in der Lage ist, einen eigenständigen Willen zu bilden, und in der Lage ist, entsprechend seines Alters die Folgen seiner Handlungen zu begreifen. Wir gehen nicht davon aus, dass das Mädchen geschäftsunfähig ist und keine natürliche Handlungs- und Einsichtsfähigkeit besitzt.

 Zur rechtlichen Bewertung:

Die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin kommt als (u. U. sachverständige) Zeugin im Sinne der §§ 48ff der Strafprozessordnung (StPO) in Betracht. Als Zeugin treffen sie im Grundsatz drei staatsbürgerliche Pflichten: sie muss zur Vernehmung erscheinen, wahrheitsgemäß aussagen und ihre Aussage auf Verlangen beeiden.

Von diesen Pflichten machen die Zeugnisverweigerungsrechte der §§ 52 StPO ff Ausnahmen. Diese Zeugnisverweigerungsrechte sind die prozessuale Kehrseite der materiell rechtlichen Pflicht zu beruflicher Verschwiegenheit.

 Die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin hat ein Zeugnisverweigerungsrecht gem. § 53 Abs. 1 Nr. 3  12. Alternative StPO. Diese Berechtigung selbst bedeutet noch keine Pflicht zur Zeugnisverweigerung. Entschließt sich der Berufsgeheimnisträger trotz des bestehenden Zeugnisverweigerungsrecht zu einer Aussage gegenüber der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht, muss er wahrheitsgemäß aussagen, und es besteht für ihn die Gefahr einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit gem. § 203 StGB (Verletzung von Privatgeheimnissen).

Das Zeugnisverweigerungsrecht entfällt wiederum, wenn der Zeuge vom Berechtigten von der Schweigepflicht entbunden wird. In diesem Fall muss er aussagen, § 53 Abs. 2 StPO. Wäre also die von der Mutter abgegebene Erklärung eine wirksame Schweigepflichtentbindung, so müsste die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin aussagen.

Die Frage, ob eine Mutter den Arzt bzw. Psychotherapeuten ihrer nicht voll geschäftsfähigen Tochter einseitig durch Erklärung von der Schweigepflicht entbinden kann, wurde vom BGH bislang nicht beantwortet. Auch in der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte findet sich hierzu nur eine einzige Entscheidung aus den frühen 30er Jahren im Hinblick auf die Entbindung eines Rechtsanwaltes.

Demnach muss die Frage unter Auswertung der einschlägigen Kommentarliteratur beantwortet werden. Wie häufig in strafrechtlichen Fragestellungen zeichnet sich dabei zwar ein nicht gänzlich einheitliches Bild ab, in den für die Rechtsprechung maßgeblichen Großkommentaren existiert allerdings eine klar herrschende Meinung, nach der folgendes gilt:

Das Recht, den Berufsträger von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit zu entbinden, ist höchstpersönlich. Die Entbindung kann selbst bei völliger Willensunfähigkeit des  Geheimnisträgers nicht von einem Vertreter erklärt werden. Der Entbindende selbst muss nicht geschäftsfähig sein; um für sich wirksam auf die Schweigepflicht zu verzichten. Es genügt, dass er eine natürliche Urteilsfähigkeit besitzt, dass er also willensfähig ist. (so die herrschende Meinung: Kleinknecht/Meyer-Goßner, Strafprozessordnung 1999, § 53 Rdnr. 48; Eisenberg, Beweisrecht der StPO, Spezialkommentar 1999, Rdnr. 1285; Heidelberger Kommentar zur Strafprozessordnung 1997, § 53 Rdnr. 33; Karlsruher Kommentar zur StPO 1999, § 53 Rdnr. 48; Pfeiffer/Fischer, Stopp 1995, § 53 Rdnr. 4; Löwe-Rosenberg, Grosskommentar zur StPO 1988 § 53 Rdnr. 64; KMR Kommentar zur StPO 2001, § 53 Rdnr. 48; Schönke/Schröder, Kommentar zum Strafgesetzbuch, Vorbemerkungen §§ 32 ff Rdnr. 42).

Die Mindermeinung stützt sich auf ein Urteil des OLG München (Juristische Wochenschau 1932, S. 2176 für die Entbindung eines Rechtsanwalts) sowie zwei Aufsätze (Woesner NJW 1957, S. 692; Solbach in DRiZ 1978, S. 204, 207), wonach unter engen Voraussetzungen eine Vertretung im Willen durch den gesetzlichen Vertreter zulässig sein soll.

Nach der überzeugenden, herrschenden Meinung können auch Minderjährige und Geistes-gestörte wirksam eine Entbindung von der Schweigepflicht vornehmen. Eine "Vertretung im Willen" ist - auch durch gesetzliche Vertreter - nicht zulässig.  Kann das Kind danach die Bedeutung seiner Erklärung im Hinblick auf seine Geheimhaltungsinteressen begreifen, muss und darf es selbst und allein entscheiden, ob es den Geheimnisträger von der Verschwiegenheit entpflichtet oder nicht.

Demnach stellt sich nicht die Frage, ob etwa die Mutter alleine oder nur zusammen mit ihrem ebenfalls sorgeberechtigten Ehemann gem. § 1926 BGB eine Entbindung der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin vornehmen durfte.

Die Eltern sind auch nicht zusammen berechtigt, als gesetzliche Vertreter die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin von der Schweigepflicht zu entbinden. Dies kann allein das von ihr behandelte Kind.

Wir halten es also für rechtens, unter Hinweis auf die herrschende Meinung in der Literatur eine Aussage vor der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht gem. § 53 Abs. 1 Nr. 3 StPO zu verweigern. Sollten die Staatsanwaltschaft oder das Gericht anderer Auffassung sein, empfehlen wir die Inanspruchnahme anwaltlicher Unterstützung. Auf Grund der ganz 

überwiegenden Meinung in der Literatur halten wir dies jedoch für sehr unwahrscheinlich.
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